
DRsK e.V. Mitteilungen zur Entwicklung des Rechtslebens im politischen Bereich Nr. 2/2017 

Zur Humanität der deutschen Justiz: 

»Rollstuhlgerechte Haft« 
für Gedankenverbrechen 
Die Gedanken 
sind frei -
außer man 
äußert sie 
HORST MAH-
LER, geboren am 
23.1.1936, ist ohne 
Zweifel eine Person 
der Zeitgeschichte 
und des wechselvollen Zeitge-
schehens in der Bundesrepublik 
Deutschland, auch wenn der unpo-
litische Normalbürger wohl wenig 
von ihm gehört oder gelesen hat. 
Als junger Idealist war er freund-
schaftlich verbunden mit Gerhard 
Schröder (siehe seinen Brief vom 
9.11.1999 an seinen Duzfreund -
ein beeindruckendes Dokument 
der Zeitgeschichte!) und Otto 
Schily, aber auch beteiligt an Ver-
brechen der Roten Armee Frak-
tion (RAF), was ihm trotz seines 
Verteidigers Dr. Gerhard Schrö-
der laut Urteilen aus den Jahren 
1973 und 1974 erste Haftstrafen 
von insgesamt 14 Jahren ein-
brachte, von denen ihm im Jahre 
1984 ein Rest erlassen wurde. 
Mit wachsendem Wissen, grö-
ßerem Durchblick und tieferen 
Erkenntnissen aus seinen philo-
sophischen Studien wandelten 
sich offenbar seine Sichtweisen. 
Er vertrat die NPD im ersten Ver-
botsverfahren (2001) als Verteidi-
ger vor dem Bundesverfassungs-
gericht und wurde in dieser Zeit 
auch NPD-Mitglied. 

Schwerbehindertenausweis 
The holder of this card is severely disabled. 

Mahler 

Horst-Werner 

Geschäftszeichen:102273(55 

Die Berechtigung zur Mitnahme einer 
Begleitperson ist nachgewiesen 

Gültig bis: 08.2017 

Seine nachfolgenden Vorträge 
und Schriften zu Themen, die in 
der Bundesrepublik als TABU 
gelten, führten dann zu zahlrei-
chen Prozessen mit Geldstrafen 
und langjährigen Gefängnisstra-
fen. 
Von der vorerst letzten Haftstrafe 
verbüßte er vom 25.2.2009 bis 
zum 17.7.2015 knapp 5,5 Jahre 
im Gefängnis, danach vom 21.8. 
bis zum 18.12.2015 im Kranken-
haus, weil ihm ein Bein amputiert 
werden mußte und er an lebens-
bedrohlichen Krankheiten litt und 
noch leidet (siehe Brief seiner 
Ehefrau vom 13.4.2017). 
Aus diesen Gründen erfolgte seine 
vorläufige Entlassung (Strafunter-
brechung nach § 455 StPO). Trotz 
fürsorglicher Pflege zuhause 
durch seine Ehefrau attestierte 
ihm ein ärztliches Gutachten noch 
am 26.1.2017 , daß er »auf abseh-
bare Zeit nicht haftfähig« sei. 
Das hinderte die Justiz jedoch 
nicht, gegen den laut Ausweis 
zu 70% Schwerbehinderten am 
30.3.2017 eine »Ladung zum 
Strafantritt« auszusprechen. 

Aus einem Brief von 
Horst Mahlers Ehefrau: 
»Trotz der chronischen Krank-
heiten (Diabetes mellitus-insulin-
pflichtig), permanentes Vorhof-
flimmern, Niereninsuffizienz stad. 
III, Herzinsuffizienz, älterer Herz-
infarkt, Gleichgewichtsausfall, 
amputiertes Bein- (70 Grad der 
Behinderung) soll mein Ehemann 
Horst Mahler wieder ins Gefäng-
nis! Das ist ein Todesurteil! 
Die bei meinem Mann bestehenden 
Krankheiten erfuhren durch die 
jahrelangen Haftbedingungen (un-
passende Ernährung, mangelhafte 
Bewegungsmöglichkeiten, man-
gelnden Aufenthalt in Licht und 
Luft und ungenügende ärztliche 
Betreuung) eine Verschlechterung. 
Im Sommer 2 015 kam zu einer dra-
matischen Verschlimmerung. Diese 
führte zu einer lebensbedrohenden 
Krise, die nur durch intensivste 
medizinische Behandlung und die 
Amputation des brandigen linken 
Unterschenkels ganz knapp vor 
seinem letalen Ende bewahrt wer-
den konnte. 

Durch langfristige medizinische 
Rehabilitationsmaßnahmen und 
anschließende gute häusliche Pfle-
ge und angemessene ärztliche Be-
treuung konnte der Gesundheitszu-
stand auf niedrigem Niveau ausba-
lanciert werden. 

Durch eine erneute Inhaftierung 
würde dieser Erfolg in kürzester 
Zeit zunichte gemacht werden und 
zu einem weiteren Zusammenbruch 
des Gesundheitszustandes führen, 
der dann wegen der allgemeinen 
Widerstandsschwäche nicht mehr 
zu einem glimpflichen Ausgang, 
sondern zu einem letalen Ende füh-
ren würde. 

Wer trotz alledem auf der neuen 
jahrelangen Inhaftierung besteht, 
würde willentlich und wissentlich 
vielleicht einen baldigen tödlichen 
Ausgang in Kauf nehmen. 
Mit freundlichen Grüßen 
Elzbieta Mahler, 13.4.2017« 
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Justiztrickserei 
oder Unvermögen? 
Fast jeder gemeine Straftäter 
bis hin zum Kinderschänder 
wird nach Verbüßung von 
zwei Dritteln seiner Haftstra-
fe entlassen. 
Im August 2015 waren zwei 
Drittel der Gesamtstrafe von 
Horst Mahler (letztendlich 10 
Jahre und 2 Monate) verbüßt. 
Der Strafrest war gemäß § 57 
StGB zur Bewährung auszu-
setzen. Ein entsprechender 
Beschluß des Landgerichts 
Potsdam wurde jedoch auf 
Antrag der Staatsanwaltschaft 
München II widerrufen. 
Grund: Die StA Cottbus hat-
te im März 2014 eine neue 
Anklage erhoben wegen der 
Veröffentlichung seines Bu-
ches »Das Ende der Wander-
schaft«, das er in der Haft ver-
faßt hatte. 

Es handelt sich dabei um ein 
eher philosophisches Werk, 
das nicht für Jedermann ohne 
weiteres verständlich ist - of-
fenbar auch nicht dem Ge-
richt, denn es hat über die 
Zulassung der Anklage bis 
heute (also nach mehr als drei 
Jahren!) nicht entschieden. 
Der Zweck wurde aber er-
füllt: Wegen dieses schwe-
benden Verfahrens wurde 
die 2/3-Regel außer Kraft 
gesetzt. 

Justiztrickserei oder Unver-
mögen der Richter, in drei 
Jahren über eine Anklage zu 
entscheiden? 

Anmerkung: Einige Daten 
in der »Ladung« wurden ge-
schwärzt, um zu verhindern, 
daß empörte und entrüstete 
Leser leichtsinnige Protest-
briefe mit möglicherweise 
strafbarem, beleidigendem 
Inhalt an die betr. Anschriften 
richten. 

DRsK e.V. 

Er habe sich innerhalb von zwei 
Wochen zur Verbüßung von 
Restfreiheitsstrafen von insge-
samt 1.262 Tagen, also knapp 3,5 
Jahren, einzufinden. 

Die von der Staatsanwaltschaft 
München II ausgewählte Haft-
anstalt sei rollstuhlgerecht aus-
gestattet und er sei nach Infor-
mationen aus dem Netz, in dem 
von Vorträgen berichtet wird, 
reisefähig. 

Worum es uns geht: 
Wenn wir diesen Vorgang veröf-
fentlichen, geht es uns nicht um 
die ideologischen Vorstellungen, 
Thesen, Folgerungen und For-
derungen des Verurteilten, die 
dem Normalbürger auch kaum 
bekannt sind. Manche seiner 
Wertungen mögen auch nicht 
nachvollziehbar sein und zu Aus-
einandersetzungen anregen. 

Es geht uns darum, aufzuzeigen, 
wie »human« die Justiz in der Bun-
desrepublik mit einem schwer-
kranken, 81-jährigem Menschen 
verfährt, der ja keine »gewöhnli-
chen Straftaten« wie Raub, Mord 
oder Totschlag begangen hat, 
sondern nur seine Meinungen und 
Vorstellungen zum Parlamentaris-
mus, zu einer von ihm behaupteten 
»Fremdherrschaft«, über Jahve, 
den Holocaust und den Mosais-
mus öffentlich verbreitet hat. 
Sollte sich unser freiheitlicher 
Rechtsstaat nicht hüten, von kri-
tischen Bürgern mit der Türkei 
oder China auf eine Stufe gestellt 
zu werden? 

In diesem Sinne wünschen wir 
Herrn Mahler alle Kraft, die dro-
henden dreieinhalb Jahre »roll-
stuhlgerechter« Haft lebend zu 
überstehen. 
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Das geplante »Netzwerkdurchsetzungsgesetz - NetzDG«: 

Droht auch bei uns eine Internet-Zensur 
nach türkischem oder chinesischem Vorbild? 
Am 5.4.2017 hat das Bundeska-
binett ein Gesetz auf den Weg 
gebracht, das zu einer unabseh-
baren »freiwilligen« Meinungs-
zensur führen würde, wenn es 
so verabschiedet werden sollte: 
Es geht um die Kontrolle bzw. 
Bedrohung von Facebook und 
allen anderen Plattformen wie 
Twitter, YouTube, WhatsApp, 
Skype usw. Es müsse schnell ge-
hen, die Zeit dränge, sonst wäre 
eine unerwünschte Beeinflussung 
des Bundestagswahlkampfes 
zu befürchten. Das sogenannte 
»Netzwerkdurchsetzungsgesetz -
NetzDG« soll deshalb noch vor 
der Sommerpause vom Bundestag 
beschlossen werden. 
Der uns vorliegende Referenten-
entwurf des Bundesministeriums 
der Justiz und für Verbraucher-
schutz umfaßt mit allen Erläu-
terungen, Begründungen, Über-
gangs- und Bußgeldvorschriften 
29 DIN-A4-Seiten. (Kopien gegen 
Kostenbeitrag beim DRsK e.V. 
anzufordern). 

Recht und Justiz 
werden ausgehebelt 
In einem freiheitlichen Rechtsstaat 
entscheiden Gerichte darüber, was 
erlaubt und was verboten ist, was 
belegbar wahr oder eine Lüge 
ist, was als eine Beleidigung, 
Schmähkritik, Verleumdung oder 
Volksverhetzung strafbar ist. Eine 
unabhängige Rechtsprechung ist 
ein Grundpfeiler des Rechtsstaa-
tes. 

Es dauert oft Monate oder mehre-
re Jahre, bis durch alle Instanzen 
rechtskräftig entschieden wird, ob 
eine angeklagte Veröffentlichung 
strafbare Inhalte hatte oder nicht. 
Das geplante Gesetz aber be-
droht die sozialen Netzwerke 
mit Bußgeldern bis zu 500.000 
Euro, wenn sie nicht innerhalb 
von 24 Stunden oder kurzmög-

lichster Frist Texte sperren oder 
löschen, gegen die Beschwerden 
erhoben werden. 
Private, internationale Wirt-
schaftsunternehmen sollen also in 
Stunden oder Tagen entscheiden, 
was ihnen als rechtswidrig oder 
strafbar vorkommt oder nicht. 
Für einen rechtsbewußten Staats-
bürger ist das unfaßbar! 

Wozu noch Juristen ? 
Das Gesetz schreibt den »Tele-
mediendienstanbietern« vor, bei 
Beschwerden unverzüglich die 
betreffenden Inhalte zu löschen, 
ein »Beschwerdemanagement« 
einzurichten und regelmäßige Be-
richte darüber im Bundesanzeiger 
zu veröffentlichen. 

Artikel 1 des NetzDG, § 1, Abs. 3 
stellt fest: 
»Rechtswidrige Inhalte sind In-
halte, die den Tatbestand der §§ 
86, 86a, 90, 90a, I I I , 126, 130, 
140, 166, 185 bis 187, 241 oder 
269 des Strafgesetzbuches erfül-
len.« 
Wozu müssen Studenten 12 bis 
14 Semester Jura studieren und 
Staatsprüfungen ablegen, bevor 
sie für ein Richteramt befähigt 
sind, wenn Unternehmen und 
Konzerne die Entscheidung, was 
Recht oder Unrecht ist, aus dem 
Handgelenk treffen sollen? 

Eine entlarvende 
Begründung 
»Durch Haßkriminalität kann 
jede und jeder aufgrund der Mei-
nung, Hautfarbe oder Herkunft, 
der Religion, des Geschlechts 
oder der Sexualität diffamiert 
werden. Haßkriminalität [...] 
birgt eine große Gefahr für das 
friedliche Zusammenleben einer 
freien, offenen und demokrati-
schen Gesellschaft. 
Nach den Erfahrungen im US-
Wahlkampf hat überdies auch in 
der Bundesrepublik Deutschland 
die Bekämpfung von strafba-
ren Falschnachrichten („Fake 
News") in sozialen Netzwerken 
hohe Priorität gewonnen.« 

Aus diesem Absatz (»NetzDG, 
Artikel 2, Begründung, A. All-
gemeiner Teil, 1. Zielsetzung 
und Notwendigkeit«) geht klar 
hervor, worum es geht: In Wahl-
kampfzeiten fürchtet man Volkes 
Stimme. Deswegen soll das Ge-
setz noch vor der Sommerpause 
des Bundestages verabschiedet 
werden. 

Es drohen Bußgelder 
in Millionenhöhe 
»Bei den sozialen Netzwerken 
gehen schätzungsweise jährlich 
mindestens 500.000 Beschwerden 
aus Deutschland wegen Haßkri-
minalität ein. Gelöscht oder ge-
sperrt wird jedoch nur ein Bruch-
teil dessen.« 

Deshalb bedürfe es Bußgeldre-
geln. »um effektiv und unverzüg-
lich gegen Hasskriminalität im 
Netz vorgehen zu können«, weil 
die Selbstverpflichtungen der 
Unternehmen nicht ausreichen: 
»Noch immer werden zu wenig 
strafbare Inhalte gelöscht« (Re-
ferentenentwurf, A Problem und 
Ziel). 
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Die Anbieter 
werden verpflichtet... 
In § 3 des Gesetzentwurfes 
(»Umgang mit Beschwerden 
über rechtswidrige Inhalte«) 
werden die Anbieter verpflich-
tet, ein leicht erkennbares und 
ständig verfügbares Verfahren 
für Beschwerden der Nutzer ein-
zurichten und sicherzustellen, 
daß der Anbieter 
»1. unverzüglich von der Be-
schwerde Kenntnis nimmt und 
prüft, ob der Inhalt rechtswidrig 
und zu entfernen oder der Zu-
gang zu ihm zu sperren ist, 

2. einen offensichtlich rechts-
widrigen Inhalt innerhalb von 
24 Stunden nach Eingang der 
Beschwerde entfernt oder den 
Zugang zu ihm sperrt [...], 
3. jeden rechtswidrigen Inhalt 
innerhalb von 7 Tagen nach Ein-
gang der Beschwerde entfernt 
oder den Zugang zu ihm sperrt.« 
Also: In Stunden soll von ei-
nem zuständigen Mitarbeiter 
und und juristischem Laien ent-
schieden werden, was »offen-
sichtlich rechtswidrig« oder ein-
fach »rechtswidrig« oder nicht 
rechtswidrig ist! 

Die Buße folgt 
auf dem Fuße... 
Die Bußgeldvorschriften in § 4 le-
gen in sieben Punkten fest, was als 
»Ordnungswidrigkeit« geahndet 
und womit die Unternehmen be-
droht werden: 
»Die Ordnungswidrigkeit kann in 
den Fällen des Absatzes 1 Num-
mer 7 mit einer Geldbuße bis zu 
fünfhunderttausend Euro, in den 
übrigen Fällen des Absatzes 1 mit 
einer Geldbuße bis zu fünf Mil-
lionen Euro geahndet werden.« 

Orwell läßt grüßen! 
Kann man es den Betreibern der 
Netzwerke verdenken, wenn sie 
ihre Verantwortlichen anweisen, 
beim leisesten Hauch eines Ver-
dachts einen »Klick« zu machen 
und alles, was ihnen irgendwie 
komisch vorkommt, vorsorglich 
sofort zu löschen? 

Selbst der höchst unverdächtige 
Präsident des Verbandes Deut-
scher Zeitungsverleger (VDZ), 
Dr. Stephan Holthoff-Pförtner, 
protestiert: Das Gesetz laufe »auf 
die staatliche Einsetzung priva-
ter Meinungspolizei hinaus«. Das 
könne regelrechte »Löschorgien« 
zur Folge haben. 

Politischer Mammut-
prozeß geplatzt 
Wie lange ein Strafprozeß mit 
politischem Hintergrund dau-
ern kann, bis es zu einem Urteil 
kommt oder nicht, zeigte sich 
jetzt in Koblenz. 
Nach mehr als 340 Verhand-
lungstagen gegen ursprünglich 
26 Angeklagte eines »Aktions-
büros Mittelrhein« wurde der 
Prozeß jetzt ausgesetzt. 

Am 2.5.2017 teilte die Staats-
schutzkammer des Landgerichts 
Koblenz lapidar mit: 

»Die Hauptverhandlung wird 
gem. § 228 Absatz 1 Satz1.1 Alt. 
StPO ausgesetzt, da der Vorsit-
zende Richter nach den Bestim-
mungen des rheinland-pfälzi-
schen Richtergesetzes mit Ablauf 
des 30.6.2017 wegen Erreichens 
der Altersgrenze zwingend aus 
dem richterlichen Dienst aus-
scheiden muß und auszuschlie-
ßen ist, daß die Hauptverhand-
lung bis zu diesem Zeitpunkt 
zum Abschluß gebracht werden 
kann.« 

Der Prozeß begann am 12.3.2012 
mit großem Medienrummel und 
52 Verteidigern (zwei Pflicht-
verteidiger je Angeklagtem) und 
kostete nach Schätzungen den 
Steuerzahler bisher um die 20 
Millionen Euro, da die berufliche 
und finanzielle Existenz der An-
geklagten nach fünf Jahren Dau-
er und teilweise monatelanger 
Untersuchungshaft ruiniert ist. 

Mahler hat Haftantritt 
angeblich versäumt 
Wie »Spiegel online« meldete, 
habe Horst Mahler die ihm ver-
ordnete Resthaft von 1.262 Tagen 
nicht angetreten und befände sich 
wohl im Ausland. 
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